
Kreis Heinsberg – Der Landrat 
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung 
 

Abfallumschlaganlage und Kleinanlieferplatz 
des Kreises Heinsberg in Gangelt-Hahnbusch 
 

Information des Kreises Heinsberg (Stand Januar 2025) 

ABFALL - INFO 2025 
 

Abfallgebühren (ab 01.01.2025) 

 
Für die Annahme von Abfällen sind die nachfolgenden Gebühren auf der Grundlage der Wiegedaten zu entrichten: 

▪ Hausmüll (kommunale Anlieferung ASN 20 03 01) 
▪ Sieb- und Rechenrückstände (ASN 19 08 01) 
▪ Sandfangrückstände (ASN 19 08 02) 
▪ Straßenkehricht (ASN 20 03 03) 
▪ Abfälle aus der Kanalreinigung (ASN 20 03 06) 
▪ Medizinische Abfälle (ASN 18 01 04) 
▪ Altmedikamente (ASN 20 01 32) 
▪ Textilfasern (ASN 04 02 22) 
▪ Kunststofffolien (ASN 02 01 04) 
▪ Kunststoffspäne und -drehspäne (ASN 12 01 05) 

▪ Nicht verwertbare Garten-, Park- und Friedhofsabfälle  
(ASN 20 02 03) 

▪ Gemischte Reststoffe/Sortierreste (ASN 19 12 12) 
▪ Gemischte Verpackungen (ASN 15 01 06) 
▪ Gemischte Siedlungsabfälle (ASN 20 03 01) 
▪ Gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ASN 17 09 04) 
▪ Holzverpackungen (ASN 15 01 03) 
▪ Abbruchholz (ASN 17 02 01) 
▪ Altholz (ASN 20 01 38) 

185,00 €/t 

▪ Sperrmüll (kommunale Anlieferung, ASN 20 03 07)  190,00 €/t 

 
Für die Annahme von Kleinmengen (je Anlieferer bzw. Anlieferung täglich bis zur jeweils angegebenen Mengenbegrenzung) sind die 
nachfolgenden Gebühren auf der Grundlage des ermittelten Abfallvolumens zu entrichten: 

▪ Gemischte Siedlungsabfälle, Baustellenabfälle und Altholz 
  bis 0,1 m³ (bzw. 1 Sack pro Tag) 
  > 0,1 m³  bis  ≤ 0,5 m³ 
  > 0,5 m³  bis  ≤ 1,0 m³ 
  > 1,0 m³  bis  ≤ 1,5 m³ 
  > 1,5 m³  bis  ≤ 2,0 m³ 

Folgende Kleinanliefergebühren gelten nur für den Fall, dass der Wiegevorgang wegen Unterschreitung der Mindestlast 
der Fahrzeugwaage von 400 kg abgebrochen werden muss. 
  > 2,0 m³  bis  ≤ 2,5 m³ 
  > 2,5 m³  bis  ≤ 3,0 m³ 

 
3,00 € 

12,00 € 
24,00 € 
36,00 € 
48,00 € 

 
 

60,00 € 
72,00 € 

▪ Asbesthaltige Baustoffe und Altholz mit gefährlichen Inhaltstoffen  je Tag max. 0,5 m³  40,00 € 

▪ Bauschutt und Bodenaushub  je Tag max. 0,5 m³  10,00 € 

▪ Baustoffe auf Gipsbasis und Dämmmaterial  je Tag max. 0,5 m³  20,00 € 

▪ Pflanzliche Abfälle je angefangene 0,5 m³ je Tag max. 1,0 m³  5,00 € 

▪ Altreifen (PKW, Kraftrad) je Reifen je Tag max. 4 St.  3,00 € 

 

▪ Papier und Pappe 

▪ Altmetall/Metallschrott 

▪ Hohlglas 
▪ Altmedikamente  

gebührenfrei 

 
Annahme von Sperrmüll auf Karte gegen Berechtigungskarte der jeweiligen Kommune 

▪ Gegen Abgabe einer von der Stadt/Gemeinde für diesen Zweck ausgestellten und vom Abfallbesitzer ausgefüllten 
Berechtigungskarte („Sperrmüllkarte“) kann Sperrmüll (kein Restmüll, der in die Mülltonne der Kommune gehört) vom 
Anlieferer max. 2-mal jährlich bis 2 m³ kostenlos abgegeben werden.  Bitte Personalausweis unbedingt mitbringen! 

gebührenfrei 

 

Schadstoffhaltige Abfälle (Sonderabfälle)  (Zwischenlager für gefährliche Abfälle) 

 

▪ Schadstoffhaltige Abfälle (Sonderabfälle) aus privaten Haushaltungen und Schulen gebührenfrei 

▪ Für die Annahme von Abfällen aus Kleingewerbe und Dienstleistungsunternehmen werden für die Annahme von 
Sonderabfällen und Nachtspeicheröfen Gebühren nach Satzung erhoben. 

 

 

Elektroaltgeräte  (Übernahmestelle gem. ElektroG) 

 

▪ Elektroaltgeräte gem. Elektro- und Elektronikgerätegesetz gebührenfrei 

 

Abfallanlage / Öffnungszeiten / Kontakt 

 

Abfallumschlaganlage Gangelt-Hahnbusch 
des Kreises Heinsberg 

Am Hahnbusch 
52538 Gangelt 

Tel.:   02452 13-6645 
Fax:   02452 13-886649 

Öffnungszeiten Anlage 
 

Mo  –  Fr   07.00  –  17.00 Uhr 
Sa   08.00  –  13.00 Uhr 

www.kreis-heinsberg.de 
abfallwirtschaft@kreis-heinsberg.de 

Kreis Heinsberg – Der Landrat 
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung 

Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 

Tel.:   02452 130 
Fax:   02452 136196 



Kreis Heinsberg – Der Landrat 
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung 
 

Abfallanlage / Kleinanlieferplatz  
des Kreises Heinsberg in Wassenberg-Rothenbach 
 

Information des Kreises Heinsberg (Stand Januar 2025) 

ABFALL - INFO 2025 
 

Abfallgebühren (ab 01.01.2025) 

 
Für die Annahme von Kleinmengen (je Anlieferer bzw. Anlieferung täglich bis zur jeweils angegebenen Mengenbegrenzung) sind die 
nachfolgenden Gebühren auf der Grundlage des ermittelten Abfallvolumens zu entrichten: 

▪ Gemischte Siedlungsabfälle, Baustellenabfälle und Altholz 
  bis 0,1 m³ (bzw. 1 Sack pro Tag) 
  > 0,1 m³  bis ≤  0,5 m³ 
  > 0,5 m³  bis ≤  1,0 m³ 
  > 1,0 m³  bis ≤  1,5 m³ 
  > 1,5 m³  bis ≤  2,0 m³ 

 je Tag max. 2,0 m³   
3,00 € 

12,00 € 
24,00 € 
36,00 € 

48,00 € 

▪ Bauschutt und Bodenaushub  je Tag max. 0,5 m³  10,00 € 

▪ Baustoffe auf Gipsbasis  je Tag max. 0,5 m³  20,00 € 

▪ Pflanzliche Abfälle je angefangene 0,5 m³ je Tag max. 1,0 m³  5,00 € 

▪ Altreifen (PKW, Kraftrad) je Reifen je Tag max. 4 St.  3,00 € 

 

▪ Papier und Pappe 

▪ Altmetall/Metallschrott 

▪ Hohlglas 
▪ Altmedikamente 

gebührenfrei 

 

Wichtiger Hinweis 

o Abfallmengen, die über die vorstehend jeweils angegebenen Mengenbegrenzungen hinausgehen, 
o asbesthaltige Baustoffe, 
o Altholz mit gefährlichen Inhaltstoffen   und 
o Dämmmaterial 

werden auf der Abfallanlage Wassenberg-Rothenbach nicht angenommen. 

Diese Abfälle können nur auf der Abfallumschlaganlage Gangelt-Hahnbusch entsorgt werden! 

 

 
Annahme von Sperrmüll auf Karte gegen Berechtigungskarte der jeweiligen Kommune 

▪ Gegen Abgabe einer von der Stadt/Gemeinde für diesen Zweck ausgestellten und vom Abfallbesitzer ausgefüllten 
Berechtigungskarte („Sperrmüllkarte“) kann Sperrmüll (kein Restmüll, der in die Mülltonne der Kommune gehört) vom 
Anlieferer max. 2-mal jährlich bis 2 m³ kostenlos abgegeben werden. Bitte Personalausweis unbedingt mitbringen! 

Eine Anlieferung von mehr als 2 m³ Sperrgut (z. B. durch die Vorlage zweier Sperrmüllkarten gleichzeitig) kann auf dem 
Kleinanlieferplatz Wassenberg-Rothenbach nicht erfolgen!  

gebührenfrei 

 

Schadstoffhaltige Abfälle (Sonderabfälle)  (Schadstoffmobil jeder 1. Fr im Monat) 

 

▪ Schadstoffhaltige Abfälle (Sonderabfälle) aus privaten Haushaltungen und Schulen 

Öffnungszeiten:            Annahme jeweils am 1. Freitag im Monat am Schadstoffmobil: 10.00  -  16.00 Uhr 

gebührenfrei 

 

Elektroaltgeräte  (Übernahmestelle gem. ElektroG) 

 

▪ Elektroaltgeräte gem. Elektro- und Elektronikgerätegesetz (tlw.) 

 

Große Elektroaltgeräte (z. B. Waschmaschinen, E-Herde, Trockner, Kühl-/Klimageräte, Ölradiatoren, Nachspeicheröfen 
etc.) können auf der Anlage Wassenberg-Rothenbach nicht angenommen werden.  

Diese Abfälle können nur auf der Abfallumschlaganlage des Kreises Heinsberg in Gangelt-Hahnbusch entsorgt werden. 

gebührenfrei 

 
 
 
 
 

Abfallanlage / Öffnungszeiten / Kontakt 

 

Kleinanlieferplatz Wassenberg-Rothenbach 
des Kreises Heinsberg 

Rödger Bahn 
41849 Wassenberg 

Tel.:   02452 13-6655 
Fax:   02452 13-886664 

Öffnungszeiten Anlage 
 

Mo  und  Fr    10.00  –  17.00 Uhr 
Sa        08.00  –  13.00 Uhr 

www.kreis-heinsberg.de 
abfallwirtschaft@kreis-heinsberg.de 

Kreis Heinsberg – Der Landrat 
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung 

Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 

Tel.:   02452 130 
Fax:   02452 136196 

 


